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A b s c h n i t t  III 

Einleitung des H-Verfahrens

1. Die vollstreckungsberechtigten Organe haben im 
Falle der nicht termingerechten Erfüllung einer 
ihrem Einzugsrecht unterliegenden vollstreckbaren 
Forderung am vierten Werktage nach dem gesetz
lichen Fälligkeitstermin gegen den Schuldner
betrieb ein H-Verfahren einzuleiten,

2. Zu diesem Zweck haben sie über den rückständi
gen Betrag einen Haushaltsvollstreckungsauftrag 
(H-Auftrag) auszufertigen und der für den Schuld
nerbetrieb zuständigen Niederlassung der Deut
schen Notenbank (bei Betrieben der volkseigenen 
Bauindustrie: der zuständigen Filiale der Deut
schen Investitionsbank) zur Durchführung des 
H-Verfahrens zuzuleiten.

3. Das vollstreckungsberechtigte Organ benachrichtigt 
gleichzeitig den Schuldnerbetrieb über die Ein
leitung des H-Verfahrens.

A b s c h n i t t  IV 

Inhalt des H-Auftrages

1. Der H-Auftrag ist auf einem vorgeschriebenen Vor
druck zu erteilen und muß folgende Angaben ent
halten:

a) Bezeichnung und Anschrift des Schuldner
betriebes,

b) Art der rückständigen Verpflichtung gemäß Ab
schnitt II,

c) Zeitabschnitt, auf den sich der Rückstand be
zieht,

d) Höhe des Rückstandes,
e) Angabe des Kontos, auf welches der eingezogene 

Betrag zugunsten des vollstreckungsberechtig
ten Organs zu überweisen ist,

f) Angabe der Kontonummer des Schuldner
betriebes.

2. H-Aufträge sind vom Leiter des vollstreckungs
berechtigten Organs zu unterzeichnen und mit 
einem Abdruck des Dienstsiegels zu versehen. Der 
Leiter kann andere unterschriftsberechtigte Mit
arbeiter zur Unterzeichnung von H-Auf trägen er
mächtigen.

A b s c h n i t t  V

Durchführung des H-Verfahrens
1. Der H-Auftrag muß von der Niederlassung der 

Deutschen Notenbank bzw. der Deutschen Investi
tionsbank (für die volkseigenen Baubetriebe) nach 
Maßgabe der vorhandenen Verfügungsmöglichkei
ten zu Lasten des Verrechnungs-, Betriebsmittel-, 
Ausgabenkontos des Schuldnerbetriebes ausgeführt 
werden.

2. Für die Ausführung von H-Aufträgen gilt die Rei
henfolge der Kontoverfügungen gemäß § 7 Abs. 2 
der Anordnungen vom 28. April 1955 über die 
Kreditierung und Kontrolle der volkseigenen und 
konsumgenossenschaftlichen Produktions- und Ver

kehrsbetriebe, der Groß- und Einzelhandelsbetriebe 
und der volkseigenen Güter (Sonderdruck des Ge
setzblattes Nr. 81, S. 8, 21, 15) bzw. gemäß § 8 
Abs. 1 der Anordnung vom 28. April 1955 über die 
Kreditierung und Kontrolle der volkseigenen Han
delsunternehmen Deutscher Innen- und Außenhan
del (Sonderdruck des Gesetzblattes Nr. 81, S. 27). 
Die in diesen Bestimmungen festgelegte Reihen
folge der Kontoverfügungen gilt bei Durchführung 
von H-Aufträgen auch gegenüber Schuldnerbetrie
ben, auf die die vorgenannten Anordnungen nicht 
zutreffen.

t
3. Reichen die vorhandenen Verfügungsmöglichkeiten 

nicht aus, den gesamten Vollstreckungsauftrag 
auszuführen, so sind von der Bank Teilzahlungen 
nicht unter 300 DM in Höhe der am Buchungstag 
verfügbaren Mittel vorzunehmen. Der Vollstrek- 
kungsauftrag bleibt bis zu seiner vollständigen Ein
lösung bei der Bank vorliegen. Die Restbeträge 
sind aus den in der folgenden Zeit neu entstehen
den Verfügungsmöglichkeiten einzulösen.

4. Innerhalb aller Haushaltsverpflichtungen haben 
H-Aufträge den Vorrang. Liegen mehrere H-Auf
träge vor, so sind sie in der Reihenfolge ihres Ein
gangs bei der Bank des Schuldnerbetriebes auszu
führen.

5. Bei der Bank vorliegende H-Aufträge werden wie 
alle fälligen Zahlungen zurückgestellt, wenn der 
Betrieb bei der Bank zur Sicherstellung der Zah
lung von Bruttolöhnen die Ansammlung von Mit
teln an den beiden Tagen (bei Handelsbetrieben 
neun Tage) vor dem Lohnzahlungstag und am 
Lohnzahlungstag selbst beantragt hat.

A b s c h n i t t  VI 

Einspruch gegen den H-Auftrag

1. Macht der Schuldnerbetrieb seiner Bank durch 
Vorlegung entsprechender Unterlagen glaubhaft, 
daß er den im H-Auftrag geltend gemachten rück
ständigen Betrag zwischen dem Fälligkeitstermin 
und dem Eingang des H-Auftrages bei der Bank 
bereits gezahlt hat, so kann die Bank die Ausfüh
rung des H-Auftrages einstweilen aussetzen, bis 
eine endgültige Weisung des vollstreckungsberech
tigten Organs eingegangen ist. Von der einstweili
gen Aussetzung der Auftragsausführung hat die 
Bank das vollstreckungsberechtigte Organ sofort zu 
benachrichtigen.

2. Sonstige Einsprüche des Schuldnerbetriebes gegen 
den H-Auftrag können nur gegenüber dem voll
streckungsberechtigten Organ erhoben werden.

3. Über einen Einspruch nach Ziff. 1 oder 2 ent
scheidet das vollstreckungsberechtigte Organ inner
halb einer Woche nach Eingang des Einspruchs. Die 
Entscheidung ist neben dem Schuldnerbetrieb auch 
seiner Bank mitzuteilen.

4. Solange der Bank des Schuldnerbetriebes nicht 
durch eine Mitteilung gemäß Ziff. 3 eine Änderung 
des ursprünglichen H-Auftrages bekanntgegeben 
wird, führt sie diesen Auftrag aus, es sei denn, 
daß Einspruch gemäß Ziff. 1 erhoben wird. Wenn


